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Republik Osterreidl 
DER BUNDESKANZLER 

Zlo 430747-Pro1c/69 
Parlamentarische Anfrage 
Nr" 1248/J, an den Bundes­
kanzler~ b~treffend Heraus­
gabe des "Osterreichischen 
Amtskalenders" 

An 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Dro Alfred Mal eta 

11.Juni 1969 

Die Abgeordneten zum Nationalrat KOSTELEChry9 
THALHAl'iIMER und Genossen haben am 7 0 Mai 1969 unter 
Nr~1248/J an den Bundeskanzler eine Anfrage, betreffend 
Herausgabe des "Österreichischen Amtskalenders lt gerich­
tet: 

ViDie Österreichische Staatsdruckerei gibt unter der 
verantwortlichen Redaktion eines Ministerialrates des Bun­
deskanzleramtes jährlich den IiÖsterreichi$chen Amtskalender" 
heraus IV 0 

Ich beehre mich~ die jeweils vorangestellten-Fragen 
wie folgt zu beantworten: 
11 10 Sind Richtlinien vorhanden~ nach welchen Grundsätzen 

die einzelnen Ministerien bzwo anderen Dienststellen 
den ihren Amtsbereich betreffenden Teil des Amtskalen­
ders zu erstellen haben? 

20 Bei Bejahung der Frage 1 0 : Wie lautet die Geschäfts­
zahl dieser Erlässe, bzwo Dienststücke" 

30 Wie ist deren genauer Wortlaut?" 

Antwort: 
Der Österreichische Amtskalender, von dem nunmehr der 

XXXVII 0 Jahrgang erschienen ist, hat sich in seiner der­
ze'itigen Gestaltung aus dem Niederösterreichischen Amts­
kalender (derzeit 93oJahrgang) und dem Hof- und Sta~tshand­
buch (derzeit 81oJahrgang) entwickelt 0 Besonders in den 
letzten Jahren ist auf die Zusammenstellung der amtlichen 
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Unterlagen immer mehr Wert gelegt worden, sodaß der Amts­
kalender in der jetzigen Form die Geschäftseinteilung 
der ZentralstelIen des Bundes und der Länder sowie der' 
nachgeordneten Dienststellen jeweils veröffentlicht, 
ohlle daß der Form und dem Inhalt dieser Veröffentlichung 
allerdings eine rechtsverbindliche Wirkung zukäme. ,,' 
Weiters sind die Gerichte nach Zuständigkeitsbereichen -
sowie Körperschaften öffentlichen Rechts, Organisationen 
und Vereine, soweit die Bedeutung für den öffentlichen 
Bereich von Interesse ist, aufgenommen wordeno Einen 
großen Teil des Amtskalenders nimmt der Gemeindeteil und 
das Ortsverzeichnis eino Die Umgestal~ung des Amtskalen­
ders für ~lecke eines breiten öffentlichen Gebrauchs 
veranlaßte die Redaktion, ohne Vorliegen genereller Richt­
linien oder Erlässe, unter Bedachtnahme darauf, daß es sich 
vorwiegend um ein Behördenverzeicpnis handeln soll, die 
Einrückung von Bediensteten nur im notwendigen Ausmaß und 
soweit dies für die öffentlichkeit von Interesse ist, 
vorzunehmen 0 Diese Vorgangsweise hat sich bisher als zweck­
mäßig erwiesen, was durch die Verwendung des Österreichi­
sehen Amtskalenders im behördlichen und privaten Bereich 
des In- und Auslandes erhärtet erscheinto 

11 4 0 Nach welchen Gesichtspunkten werden die im Amts­
kalender bei den einzelnen Dienststellen anzuführen­
den Abteilungen ausgewählt bzwo zusammengestellt? 

50 Nach welchen ~esichtspunkten werden die im Amtskalen­
der aufscheinenden öffentlich,.' Bedienstetenange­
führt? 

60 Erfolgt die Aufnahme der Dienststellen bzw. der öffent­
lich Bediensteten .in den Amtskalender nach arbe,its­
technischen, also fachlichßn oder dienstrechtlichen 
Gesichtspunkten?" 

Antworten: 
Wie bereits angedeutet, stehen der Redaktion des Amts­

kalenders-die Geschäftseinteilungen der ZentralstelIen des 
Bundes und der Länder zur Verfügung, die durch Korrektur-
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fahnen ergänzt werden. Die daraus erstellten Bürstenab­
züge werden vor der Drucklegung den betreffenden Stellen 
zur Einsicht und Korrektur zugemittelto Die Abfassung 
nach einheitlichen Gesichtsplmkten~ was aus Gründen der 
leichteren Lesbarkeit notwendig ist, erfolgt durch die 
Redaktion .. 

Die Aufnahme ,der im l\mtskalender aufscheinenden 
öffentlich·. Bediensteten erfolgt derart 7 daß zuerst der 
Leiter der betreffenden Abteilung 7 sodann dessen allfälli~ 
ger Stellvertreter und darnach die Beamten nach Verwen­

dungsgruppe und Dienstrang sowie die Vertragsbediensteten 
in ähnlicher Reihenfolge angeführt sindo Inwieweit ~~d an 
welcher Stelle Beamte oder Vertragsbedienstete niedrigerer 
Kategorien noch angeführt werden, :;."'ichtet sich in der Hagel 

nach arbeitsteermischen Gesichtspunkten, wobei der Grundsatz, 
daß der Amtskalender im behi5rctU.chen und auHerbehördlichen ',' 
Verkehr einen übersicb.tl:L~:;b!.;:n Tnformationsbehelf darstellen 

soll~ beachtet wirdo 
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